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Norm

EO §§45a

74

Rechtssatz

Als notwendig können die Kosten für einen Einstellungs- oder einen Aufschiebungsantrag im Exekutionsverfahren nur

dann angesehen werden, wenn für einen betreibenden Gläubiger die Verp5ichtung bestand, die Einstellung oder die

Aufschiebung zu beantragen. Eine derartige Verp5ichtung besteht dann, wenn unmittelbar bevorstehende und dem

Verp5ichteten nachteilige Exekutionsakte verhindert werden sollen oder wenn eine diesbezügliche Vereinbarung der

Parteien hierüber besteht.
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